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Religionsfreiheit steht den Behörden keine Befugnis zu, zu prüfen, ob es dem
Kinde mit seinem Einwand ernst ist oder ob es ihn nur erhebt, um der ihm
drohenden Versorgung zu entgehen.

Verpflichtung des Familienvaters zur Leistung von
Unterhaltsbeiträgen an seine Familienangehörigen ohne

Rücksicht aus das Lxistenzminimum
(Entscheid des zürcherischen Obergerichtes II, Kammer H., vom 29. Juli 1923.)

Hierüber führte das Obergericht in einem Rekursentscheid über die Bewilligung

des Gctrenntlebens und über dessen Folgen folgendes ans: Es ist
festzustellen, daß das Eristenzminimum dann, wenn es sich um die Festsetzung von Ali-
mentationsverpflichtungen gegenüber Familienangehörigen des Schuldners handelt,

keine Rolle spielt. Denn Eristenzminimum ist das, was dem Schuldner und
seiner Familie unumgänglich nötig ist. Der Schuldner und dessen

Familienangehörige sind einander somit völlig gleichgestellt und Haben sich gleichmäßig
in das Vorhandene zu teilen. Die Unrichtigkeit des Standpunktes des Beklagten,
wonach das Existenzminimum für einen ledigen Arbeiter in der Stadt Zürich
299 Fr. monatlich batrage, ergibt sich schon daraus, daß ihm zufolge ein Familienvater,

dessen Einkommen das für ihn allein unumgänglich Notwendige nicht
übersteigt, überhaupt nicht zur Bezahlung der Kosten des Unterhalts seiner Familie
Verhalten werden könnte.

Umfang der Verwandten-Unterstützungspflicht.
(Entscheid des Regierungsrates von St. Gallen vom 22. Sept. 1923, Nr. 1859.)

Hierüber hat dar Regierungsrat bei Erledigung eines Rekursanstandes
ausgeführt, daß die Unterstützungspflicht zwischen Eltern und Kindern im allgemeinen

auch dann bestehe, wenn sie nicht aus dem bloßen Einkommen bestritten werden

können, sondern hierzu das Vermögen angegriffen werden müsse. Wenn aber

einmal das Vermögen einen Tiefstand erreicht hat, dessen weitere Schmälerung
in Berücksichtigung des Umstandes, daß dasselbe eine letzte sukzessive aufzubrauchende

Reserve für den notwendigen Lebensunterhalt bildet, geradezu die
wirtschaftliche Existenz des betreffenden Pflichtigen gefährdet, kann von einer
Unterstützungspflicht nicht mehr die Rede sein. Es kann nicht verlangt werden, daß

Eltern sich des letzten Zehrpfennigs für ihre alten Tage zugunsten der Kinder
entblößen, um dann schließlich selbst an den Bettelstab zu kommen. Das ist nicht
der Wille des Gesetzes.
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